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RS OGH 2002/12/13 1Ob278/02t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.2002

Norm

HVertrG 1993 §9 Abs3

MaklerG §30 Abs2

Rechtssatz

Löst ein Versicherer einen Versicherungsvertrag vorzeitig auf, so entfällt der Provisionsanspruch des

Versicherungsmaklers jedenfalls auch dann, wenn der dafür ausschlaggebende wichtige Grund aus der Sphäre des

Maklers stammt.
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